
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Balingen - Geislingen 
 

Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G  
 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Balingen-Geislingen  Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Einzeländerung  / Bereich Stettberg , 
Balingen  
Einleitungsbeschluss und Billigung des Entwurfs  
 
Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Balingen-
Geislingen hat am 5. November 2024 den Beschluss gefasst

BauGB einzuleiten. In gleicher Sitzung wurde der Änderungsentwurf für den Teilbereich 
"Erweiterung Bodmanstraße Bereich Stettberg" in 
Balingen gebilligt und der Auslegungsbeschluss gefasst.  
 
Folgende Darstellung soll geändert werden: 
 
Änderung 
Wohnbaufläche 500 m²) 

 

 
Maßgeblich ist der Planauszug vom 17.09.2024 im Maßstab 1:5000. Der Umweltbericht vom 
05.11.2024, die Zusammenfassung ist Anlage zur Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 

 
 

 
Maßgeblich ist der Planauszug vom 17.09.2024 im Maßstab 1:5000 



Ziel und Zweck der Änderung (gekürzt): 
 
Auf der ca. 1.500 m² großen Fläche, die sich am Siedlungsrand im Nordwesten von Balingen 
befindet, sollen im Rahmen der Ortsrandabrundung vier städtische Grundstücke mit 
zeitgemäßen Grundstücksgrößen entstehen. Damit wird den Wohnbedürfnissen der 
Bevölkerung wird entsprochen. 
 
Darüber hinaus ermöglicht die Umsetzung der Planung eine wirtschaftliche Erschließung 
(beidseitige Bebauung) der Bodmanstraße. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und 

 in Balingen wurde vom Gemeinderat der Stadt Balingen am 26.11.2024 
gebilligt. 
 
Im Flächennutzungsplan Balingen  Geislingen von 2001 ist das Plangebiet noch als 

 dargestellt. 
 
Die Änderung und Anpassung des Flächennutzungsplans . 1.500 m²) 
erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 Absatz 3 BauGB. Als Kompensationsfläche wird eine 

 dargestellte Fläche 
landwirtschaf

ausgewiesen. 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung:  
 
Die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zur Änderung des Flächennutzungsplans im 
Parallelverfahren wird in der Zeit vom 28.02.2025 bis 02.04.2025 durchgeführt. 
 
Während dieses Auslegungszeitraums können die Unterlagen zur geplante 
Flächennutzungsplanänderung von der Öffentlichkeit auf der Internetseite der Stadt Balingen 
(www.balingen.de) und der Stadt Geislingen (www.stadt-geislingen.de) unter: 
 
https://www.balingen.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/Oeffentlichkeitsbeteiligung 
 
https://www.stadt-geislingen.de/de/wirtschaft/oeffentlichkeitsbeteiligung 
 
abgerufen werden. 
 
Darüber hinaus liegen die Unterlagen während der Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung 
Balingen, Amt für Bau- und Planungsrecht, Neue Str. 31 aus. 
 
Die Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung können zusätzlich bei der 
Stadtverwaltung Geislingen, Vorstadtstraße 9, 72351 Geislingen, während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Es sind folgende umweltbezogene Informationen verfügbar: 
 
- Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen zu den Themen 

Flächenkompensation, Vorbehaltsgebiet für Bodenerhaltung, regionaler Grünzug, 
Begründung Bedarf an Wohnbauflächen. 

- Stellungnahme des Regionalverbands Neckar-Alb zu den Themen regionaler Grünzug, 
Gebiet für Bodenerhaltung, Wohnflächenbedarfsbegründung. 

-  Die Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom 05.11.2024 zum Bebauungsplan zu 
Vorkommen und Auswirkungen auf europarechtlich geschützten Arten, hier insbesondere 
europäische Vogelarten. 

- Der Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan vom 05.11.2024 zum 
Bebauungsplan, in welchem die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die 
Umweltbelange, insbesondere  



Pflanzen und Tiere (Verlust nährstoffreiche Grünlandfläche; Lebensraumverlust, 
insbesondere Wanstschrecke, Vögel) 
Boden (Bodenversiegelung, Bodenverdichtung) 
Wasser (Grund- und Oberflächenwasser, Wasserrückhaltung) 
Klima / Luft (Kaltluftproduktionsfläche) 
Landschaft (Landschaftsbild) 
Mensch (Wohnen, Erholung) 
erhoben und bewertet sowie planinterne und planexterne Ausgleichsmaßnahmen 
aufgezeigt werden. 

 
Im oben genannten Zeitraum können von der Öffentlichkeit Äußerungen bei der 
Stadtverwaltung Balingen, Amt für Bau- und Planungsrecht; E-Mail: uta.hoelzl@balingen.de 
abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden, können bei 
Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden.   
 
Über die Stellungnahmen zum Flächennutzungsplan entscheidet der Gemeinsame 
Ausschuss Balingen-Geislingen in öffentlicher Sitzung. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan bzw. über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Öffnungszeiten:  
 
Stadtverwaltung Balingen, Baudezernat, Neue Straße 31 
Montag bis Mittwoch von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags von 
9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr, freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr.  
 
Rathaus Geislingen 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und dienstags von 14.00 
bis 16.00 Uhr sowie donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
 
Balingen, 20.02.2025 
gez. 
 
Dirk Abel 
Oberbürgermeister der Stadt Balingen 
Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Balingen-Geilsingen 


		2025-02-21T11:22:02+0000
	Stadt Balingen




